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01a Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, Ref. 44, Halle 20.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellungen des B-Planes sind mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde in der Begründung zum B-Plan berücksichtigt. 
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Der Hinweis wurde in der Begründung zum B-Plan berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 12 "Mischgebiet - Vor der Aue", Stadt Aschersleben - 3. Entwurf Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 26.02.2016, Stand:   10.10.2016 

Öffentliche Auslegung vom 21.03.2016 - 22.04.2016 und 25.04.2016 - 27.05.2016 
 

 Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung 

3 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 12 "Mischgebiet - Vor der Aue", Stadt Aschersleben - 3. Entwurf Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 26.02.2016, Stand:   10.10.2016 

Öffentliche Auslegung vom 21.03.2016 - 22.04.2016 und 25.04.2016 - 27.05.2016 
 

 Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung 

4 
 

01b Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Halle 13.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange werden nicht berührt. 
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Belange werden nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde in der Begründung zum B-Plan berücksichtigt. 
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Das Überschwemmungsgebiet der Eine wurde bei der Planung berücksichtigt, indem 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes keine Baugebiete ausgewiesen wurden. Mit 
der Unteren Wasserbehörde wurden entsprechende Abstimmungen geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
Belange werden nicht berührt. 
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02 Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg 07.03.16 
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Belange werden nicht berührt. 
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03 Industrie- und Handelskammer, Magdeburg 15.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange der Anhaltischen Fruchthof GmbH wurden bei der Planung berücksichtigt. 
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04 Handwerkskammer Magdeburg 09.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange werden nicht berührt. 
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05 Landesstraßenbaubehörde RB West, Halberstadt 14.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange der Landesstraßenbaubehörde wurden mit dem Ausbau des Knotens bereits 
berücksichtigt. 
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06 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle 01.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange werden nicht berührt. 
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Belange wurden bereits in früheren Planungsphasen berücksichtigt. 
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07 Landesamt für Vermessung in Geoinformation Sachsen-Anhalt 06.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange werden nicht berührt. 
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08 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 08.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde im Umweltbericht zum B-Plan berücksichtigt. 
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08a Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 21.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
Bemerkung: 
Auf Initiative des Wirtschaftsklubs der Stadt Aschersleben werden die Sühnekreuze in 
Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde 2016/2017 restauriert und anschließend so 
platziert, dass sie durch die Passanten besser und bewusster wahr genommen werden 
können. 
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09 Deutsche Telekom Technik GmbH, Halberstadt 01.04.16 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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10 ASCANETZ GmbH, Aschersleben 30.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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11 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben 14.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das beschriebene Leitungsrecht wurde im 3. Entwurf zum B-Plan zunächst aufgegeben.  
 
Seitens des potentiellen Investors war geplant, die beiden Kanäle (Schmutz- und 
Regenwasser) in die Planstraße A umzuverlegen. Seit 02.09.2016 ist bekannt, dass aus 
Kostengründen eine Umverlegung der Kanäle nicht erfolgen wird. Demzufolge wird das 
Leitungsrecht zu Gunsten des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wieder im B-Plan 
berücksichtigt und die Baugrenzen entsprechend geändert. 
Diese Änderung zieht die Erarbeitung des 4. Entwurfes zum B-Plan Nr. 12 und eine 
erneute öffentliche Auslegung nach sich. 
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13 Salzlandkreis, 41 FD Kreis- und Wirtschaftsentwicklung 15.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde um entsprechende Erläuterungen ergänzt. 
 
Die Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen auf, dass sich der Schrumpfungsprozess 
verlangsamt. Dementsprechend ist auch mehr Wohnraum vorzuhalten. 
Die Nachfrage nach einem Eigenheim hat sich ebenso verstärkt. Insbesondere durch die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen bei Novelis in Nachterstedt wächst eine neue 
Nachfrage-Generation heran, deren Bedarf auch im Mittelzentrum gedeckt werden soll. 
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Die Stellungnahme des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr, Ref. 44, liegt mit 
Datum vom 20.04.16 vor. (s. oben) 
 
Die dort gegebenen Hinweise wurden in die Begründung eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
 
Die Stadt Aschersleben hat im Planverfahren sehr wohl geprüft, ob die laufenden 
Planverfahren fortgesetzt werden sollen. Aufgrund der verstärkten Nachfrage seit 2014 
sieht sich die Stadt bestätigt, bis 2025 ca. 150 Eigenheimstandorte auszuweisen. 
(Stichwort: Novelis) 
Von den 13 aufgeführten Standorten auf S. 7 der Begründung sind 5 Standorte als 
innerstädtische Standorte zu betrachten, die das Stadtgefüge schließen und ohne 
wesentliche Erweiterungen der Infrastruktur realisiert werden können. 
Zum B-Plangebiet Nr. 30 gehören auch die 13 EFH in der Schierstedter Straße und "Im 
Busch". (16 Stck. An der Buschmühle) 
 
Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 164 vom 
16.04.2016 korrigiert. Die öffentliche Auslegung wurde entsprechend vom 25.04. bis 
27.05.2016 wiederholt. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
 
 
Die Planzeichnung wurde entsprechend korrigiert. 
 
 
 
Die Stadt verfügt innerhalb des Plangebietes noch über ein Grundstück von 2.700 m² Größe, wo sich 
ein derartiger Fachmarkt bis 800 m² Größe ansiedeln kann. Dieser Standort ist auch unmittelbar von 
der Hauptverkehrsstraße über die Planstraße A erreichbar. 
Der Geh- und Radweg 2 wurde zugunsten des Gewässerrandstreifens entlang des Grabens 
aufgegeben. 
Das Flurstück 41 der Flur 76 gehört zum Grundstück Walkmühlenweg 2-16 der WG Einigkeit und 
wurde hälftig als Pflanzfläche p3 und allg. Wohngebiet, zugehörig zu den Plattenbauten, 
ausgewiesen. 
Der Hinweis wurde in der Planzeichnung berücksichtigt. Entsprechend der Anlage 3 wurde der 
kritische Lärmpegel nach TA Lärm dargestellt.  
Laut geplanter Vereinbarung mit dem Anhaltischen Fruchthof soll der Lärm emittierende 
Kühlkompressor auf die Nordseite des Lagergebäudes verlagert werden, sodass eine 
Beeinträchtigung der heranrückenden Wohnbebauung nicht eintreten wird. 
 
Doch, die Eindeutigkeit der Planzeichnung ist gegeben. Die besagte Halle genießt zurzeit 
Bestandsschutz, Der Plan drückt aus: Bei Abbruch der Halle darf diese Stelle nicht wieder bebaut 
werden, weil entlang der Eine ein durchgängiger bepflanzter Gewässerrandstreifen ausgebildet 
werden soll. Zusätzlich ist an dieser Stelle das Überschwemmungsgebiet der Eine ausgewiesen, 
welches auf keinen Fall wieder bebaut werden soll. die Baugrenze rückt deshalb auch 20 m von der 
Böschungsoberkante ab. 
 
 
 
Der Hinweis wurde in der Planzeichnung berücksichtigt. 
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Gemeint ist hier die Oberkante (OK) der baulichen Anlagen. Der Hinweis wurde in der 
Planzeichnung berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wurde in den textlichen Festsetzungen berücksichtigt. 
 
Dieser Ansicht muss widersprochen werden. Die festgesetzten Flächen für A/E-
Maßnahmen sind als Baugebiete ausgewiesen, weil die Größe des ausgewiesenen 
Baugebietes auf dem jeweiligen Grundstück für die Bemessung der GRZ und GFZ 
herangezogen wird. Bei den Pflanzflächen p1 und p2 erfolgte die Darstellung auch als 
Grünfläche, weil hier in der Nähe des Gewässers auch Nebenanlagen im Sinne § 14 
BauNVO nicht zulässig sind. 
 
Der Bearbeiter hat hier nicht erkannt, dass der Bereich ohne Ein- und Ausfahrten vor der 
bestehenden Zufahrt endet. Die bisherige Zufahrt zum Teilgebiet 4 (Flurstück 163) hat 
Bestandsschutz 
 
Bei den Festsetzungen besteht kein Widerspruch. Durch die geplante Abschirmung des 
Kompressors entfällt die Lärmquelle des Anhaltischen Fruchthofes und die Orientierung 
der ruhebedürftigen Räume kann nach Norden erfolgen, um sich vor dem Lärm der 
Landesstraße zu schützen. 
 
Die BauNVO bietet die Möglichkeit der unterschiedlichen Darstellung der Leitungsrechte. 
Weil die betroffenen Fläche recht schmal ist wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. Ferner kann der Rechtsträger des Grundstückes wechseln, deshalb wird der 
Bezug zum Flurstück, welches entwässert werden soll für eindeutig erachtet. 
 
Die Auffassung, dass in letzter Zeit in Aschersleben vermehrt EFH mit Flachdächern 
gebaut werden, kann die Stadt nicht bestätigen. Von 2012 bis 2015 wurde kein Neubau 
eines Eigenheims  mit Flachdach errichtet. In der Nachbarschaft der Siedlungsbauten der 
Waldemar-Holtz-Straße (ausschließlich Satteldächer) und Neubauten am Walkmühlenweg 
(Walmdächer der Bungalowbauten) wurde die richtige Dachform festgesetzt. Die Legende 
wurde entsprechend ergänzt. 
 
Die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend korrigiert, das Wort "Baugeneh-
migungsverfahren" wurde durch "Antragsverfahren" ersetzt und die Begründung ergänzt. 
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Wie bereits oben beschrieben ist die Verlagerung des Kühlaggregates auf die Nordseite 
der Halle geplant und soll vertraglich mit dem Anhaltischen Fruchthof festgeschrieben 
werden, sodass eine Beeinträchtigung der heranrückenden Wohnbebauung nicht 
eintreten wird 
 
Zur Beurteilung des Gewerbelärms durch den Anhaltischen Fruchthof wurde eine 
schalltechnische Untersuchung erstellt. Diese kommt zu dem Schluss, dass sich mit 
folgenden technische und organisatorischen ErtüchtigungsMaßnahmen lässt 
das Vorsorge-Gebot als erfüllt angesehen werden kann: 

1. Verlagerung nach Norden der Kältetechnik 1 südlich der Halle 
2. Ertüchtigen der Abschirmung für die Kältetechnik 2 nördlich der Halle 
3. Abschalten aller Aggregate der Kühl-LKW, sobald an Übergabestellen zum 

Kühllager angedockt wurde 
Dazu wird zwischen dem Erschließungsträger und dem Anhaltischen Fruchthof eine 
Vereinbarung geschlossen, um die baulichen und organisatorischen Maßnahmen 
umzusetzen. 
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Die schalltechnische Untersuchung kommt richtigerweise zu dem Schluss, dass die 
vorhandene Situation mit dem Anhaltischen Fruchthof mit den vorhandenen 
Kühlaggregaten nicht dafür geeignet ist, dass südlich des Walkmühlenweges im TG 3 
Wohnbebauung entstehen kann. 
Die Erkenntnisse wurden aufgrund der Befragung des Betriebsleiters und durch 
Lärmmessungen gewonnen. Insofern decken diese sich mit den Erkenntnissen der 
unteren Immissionsschutzbehörde.  
 
Die Betriebszeiten und organisatorischen Abläufe sind ebenso in die schalltechnische 
Untersuchung eingeflossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut Gutachten werden Fahrbewegungen auf dem Gewerbegrundstück bereits durch 
ortsübliche, gleichartige Geräusche auf dem Walkmühlenweg überdeckt. Dort infrage 
kommende Grenz-Werte gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden – 
auch mit dem LKW-Verkehr infolge des oben genannten Objektes – eingehalten. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Anlieferung zum Fruchthof durch die 
vorhandene Bebauung nach Süden und Westen abgeschirmt wird 
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Die Darstellungen im Umweltbericht wurden auf der Grundlage der schalltechnischen 
Untersuchung und der gewonnenen Erkenntnisse überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planungen für das Gelände der GPG laufen seit 1993. Nach dem Umbruch der 
Wende und der Aufgabe der GPG besteht das Ziel der Stadt Aschersleben darin, das 
Areal von 8,4 ha Größe mitten im Stadtgefüge einer Nutzung zuzuführen. Mehrfach 
wurden Konzepte entwickelt und Umplanungen vorgenommen. Nachdem sich die 
gewerbliche Entwicklung wegen der Verkehrsanbindung an der Güstener Straße 
konzentriert hat, verbleiben als Nutzungsarten für diesen Standort nur 
mischgebietstypische und Wohnnutzungen. Selbst der ehemalige Standort der 
Wolldeckenfabrik am Tuchmacherweg wird sich wegen der Lage nicht als 
Gewerbestandort entwickeln. Ständig wechseln hier Nutzer, seit 2015 etabliert sich hier 
ein Wohnheim. 
Insgesamt ist der Standort als Gemengelage zu beurteilen. 
Dieser Situation stellt sich die Stadt Aschersleben und versucht mit der Bauleitplanung 
einen rechtlichen Rahmen vorzugeben. Das städtebauliche Ziel ist definiert - 
Wiedernutzung eine innerstädtischen Brachfläche, die die vorhandenen 
Infrastruktureinrichtungen stärkt. 
Der Konflikt zwischen dem vorhandenen Gewerbe und der Wohnnutzung kann mit den 
aktiven Schallschutzmaßnahmen technisch gelöst werden.  
Deshalb besteht auch kein Bedarf und keine Notwendigkeit, Gewerbeflächen 
auszuweisen. 
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Denn die Entwicklung einer Gewerbefläche von rd. 3,5 ha Größe birgt ein viel größeres 
Konfliktpotenzial für die seit Jahrzehnten bestehende Wohnnutzung rund um den 
Pfeilergraben. Potenziell wären davon ca. 800 Einwohner betroffen. 
Beschlussempfehlung : 

Der Empfehlung des  Salzlandkreises zum TG 1, dort ein Gewerbegebiet auszuweisen, 
wird nicht gefolgt. 
 Stadtentwicklung- und 
 Wirtschaftssausschuss : ja nein Enthaltung 
 Finanz- und Ver- 
 waltungsausschuss: ja nein Enthaltung 
 Stadtrat: ja nein Enthaltung 
 
 
Der Empfehlung wird gefolgt und eine Höhe des Erdwalls in der Planzeichnung 
festgesetzt. 
 
 
Wie bereits oben beschrieben, werden aktive Schallschutzmaßnahmen umgesetzt, um 
das Konfliktpotenzial zu entschärfen. 
Deshalb besteht auch keine Notwendigkeit, Freihaltezonen oder Grünflächen auf den 
Grundstücken auszuweisen. 
Diesem Vorschlag muss widersprochen werden, da die Größe des ausgewiesenen 
Baugebietes auf dem jeweiligen Grundstück für die Bemessung der GRZ und GFZ 
herangezogen wird. 
Den Grad der Ausdehnung der Bebauung regelt die Baugrenze hinreichend, die 
entsprechend der Empfehlungen aus der schalltechnischen Untersuchung festgelegt 
wurden. Zusätzlich ist festgesetzt, dass im südlichen Bereich im Lärmpegelbereich II 
schutzbedürftige Räume abgewandt von der Lärmquelle (L 85) anzuordnen sind. 
Außerhalb der Baugrenze sind nur Nebengebäude zulässig 
 
Beschlussempfehlung : 

Der Empfehlung des  Salzlandkreises zum TG 3, in den Übergangszonen Grünflächen  
auszuweisen, wird nicht gefolgt. 
 Stadtentwicklung- und 
 Wirtschaftssausschuss : ja nein Enthaltung 
 Finanz- und Ver- 
 waltungsausschuss: ja nein Enthaltung 
 Stadtrat: ja nein Enthaltung 
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Mit der unteren Naturschutzbehörde wurden nochmals intensive Abstimmungen geführt. 
Im Ergebnis wurde die Eingriffsbilanzierung komplett überarbeitet. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in der ehemaligen Kleingartenanlage 
"Goldene Aue" umsetzbar.  
Die Maßnahmen A/E 1 - 5 haben lediglich gestalterischen Charakter und wurden in der 
Bilanz nicht berücksichtigt 
 
Ebenso wurde die Entsiegelung in der KGA nicht bilanziert. 
 
 
 
 
 
Die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird durch einen Erschließungs-
vertrag mit dem Investor des Teilgebietes 3 gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung berücksichtigt. 
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16 Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg 13.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Planstraße A ist eine Gesamtbreite von mind. 16,2 m vorgesehen. In diesem 
Straßenquerschnitt kann beinahe an jeder beliebigen Stelle eine Haltestelle für den ÖPNV 
angeordnet werden (außer Zufahrten) Da diese städtische Straße sich nicht im 
Hauptstraßennetz befindet, ist der Bau einer Busbucht nicht erforderlich, demzufolge 
besteht kein zusätzlicher Platzbedarf. 
Die Belange der KVG werden bei der Ausbauplanung zur Planstraße A berücksichtigt. 
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18 Bundesamt Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der 
 Bundeswehr, Bonn 11.04.16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange sind nicht berührt, kein Abwägungsbedarf 
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19 Stadt Bernburg 08.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange sind nicht berührt, kein Abwägungsbedarf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Hinweise wurden in die Planzeichnung eingearbeitet. 
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21 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Güsten 23.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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22 Stadt Falkenstein/Harz 03.03.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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24 Stadt Hecklingen 14.04.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
 
 
 


